
Für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Seniorenheims steht heute 
ein ganz besonderer Ausflug an: Mit 
der Rikscha geht es nämlich raus aufs 
Land! Auf dem Rad mit drei Rädern 
sind die betagten Passagiere sicher un-
terwegs, denn: Fahrräder, die extra für 
den Personentransport gebaut sind, 
dürfen auch Erwachsene mitnehmen. 
Bei regulären Fahrrädern dürfen mit 
dem passenden Sitz Kinder bis acht 
Jahre mitgenommen werden. 

Mit dem Lastenrad unterwegs zum 
Supermarkt oder zur KiTa? Immer 
häufiger gibt es spezielle Parkplätze 
für Lastenräder: Gut erkennbar sind 
sie an einem eigenen Verkehrsschild. 
Kein Lastenrad-Parkplatz in Sicht? Kei-
ne Sorge, solange keine Halt- oder 
Parkverbote angeordnet sind, dürfen 
sie wie jedes andere Fahrzeug auch 
am Fahrbahnrand geparkt werden. 

Huch, warum ist hier die Fahrbahn rot? 
Die Farbe macht aufmerksam und soll 
Autofahrende daran erinnern, Rück-
sicht auf Radfahrende sowie auf alle, 
die zu Fuß gehen, zu nehmen. 

Rechts abbiegen, auch wenn die Ampel 
rot ist – das dürfen Radfahrende beim 
Grünpfeilschild an Ampeln. Voraus-
setzung ist allerdings, dass Radfahre-
rinnen und Radfahrer zuerst anhalten, 
wenn Fußgängerinnen und Fußgänger 
die Straße überqueren möchten. Beim 
Abbiegen darf niemand behindert 
oder gefährdet werden. 

Damit alle Verkehrsteilnehmenden 
sicher unterwegs sein können, ist Ab-
standhalten im Straßenverkehr das 
A und O. Beim Überholen von Rad-
fahrenden, Fußgängerinnen und Fuß-
gängern sowie E-Roller-Fahrenden gilt 
innerorts daher immer: Mindestens 1,5 
Meter Abstand sind Pflicht! Wer außer-
orts überholen möchte, ist besser noch 
ein bisschen großzügiger: Hier müssen 
mindestens zwei Meter Abstand ein-
gehalten werden. Wenn die Abstände 
nicht eingehalten werden können, darf 
nicht überholt werden.

„Was für ein herrlicher Tag!“ denkt sich 
Marlon, als er vom Bürgersteig auf die 
Straße tritt, um sie zu überqueren. Ge-
dankenverloren schaut er in den blauen 
Himmel. Zum Glück ist LKW-Fahrerin 
Hanna, die gerade in die Straße ab-
biegt, aufmerksam und weiß: Sie darf 
beim Rechtsabbiegen innerorts nur 
Schrittgeschwindigkeit fahren, wenn mit 
Fuß- oder Radverkehr zu rechnen ist. 

Leyla übt auf dem Weg zum Klavier-
unterricht in Gedanken nochmal das 
Stück, das sie später spielen soll. Dabei 
vergisst sie: Wenn sie an parkenden 
Autos vorbeifährt, sollte sie mindes-
tens einen Meter Abstand halten. So 
wird es für sie nicht gefährlich, wenn 
die Autotür aufgeht. Umgekehrt gilt für 
Autofahrer Boris: Er muss erst schauen, 
ob er niemanden gefährdet, bevor er 
die Autotür öffnet. 

Sicher unterwegs –  
mit 1,5 Metern Abstand

Die Menschen in Hessen sind gerne unterwegs, ob auf dem Weg zum Einkaufen, zur Arbeit oder in der Frei-
zeit  – mit dem Rad, dem Auto, Bahn und Bus oder zu Fuß. Auf den Straßen in den hessischen Kommunen 
ist jede Menge los – ein richtiges Gewimmel! Damit alle gut und sicher ans Ziel kommen, sind Abstand und 
Rücksichtnahme sehr wichtig. Und genau darauf macht die Kampagne des Landes Hessen „Mit Abstand 
sicher unterwegs“ aufmerksam. Viele Situationen, die im Wimmelbild dargestellt werden, kommen immer 
wieder vor: Wer entdeckt sie?

Vom Sport zum Supermarkt oder vom 
Bahnhof nach Hause: Emir ist mit sei-
nem Elektro-Roller besonders flexibel 
und flink unterwegs. Auf der Straße 
fühlt er sich sicher, denn er hat sich 
informiert: Autofahrerinnen und Auto-
fahrer müssen auch zu Elektro-Rollern 
mindestens 1,5 Abstand halten, wenn 
sie überholen möchten.

Seit einer Ewigkeit ist Anton erfolglos 
auf der Suche nach einem Parkplatz  – 
also ein kurzer Halt auf dem Schutz-
streifen? Das ist für Autofahrende nicht 
erlaubt. Autos dürfen den Schutzstreifen 
nur ausnahmsweise befahren, etwa zum 
Ausweichen, wenn ein Lkw oder ein Bus 
entgegenkommt. So heißt es für Anton: 
Weiter geht’s mit der Parkplatzsuche!

Der Schultag ist geschafft! Amara, 
Noah und Mia stürmen voller Vor-
freude auf den Nachmittag aus 
dem Schulgebäude auf die Straße 
zu. Und sie sind nicht die Einzigen: 
Gewimmel rund um die Schule 
gibt es gerade vor Schulbeginn 
und nach Schulschluss meistens. 
Klar, dass Autofahrende dann be-
sonders vorsichtig fahren sollten. 

Nebeneinander Radeln ist schön und 
auch ausdrücklich erlaubt, sofern ande-
rer Verkehr nicht behindert wird. Auf der 
Fahrradstraße macht es besonders viel 
Spaß, denn: Radfahrende haben Vorrang 
und müssen nur bei Gegenverkehr rechts 
fahren. Wer mit dem Auto überholen 
möchte, muss mindestens 1,5 Meter seit-
lichen Abstand halten – oder sich in Ge-
duld üben und die Landschaft genießen.

Kim und Peter lieben das Gefühl, auf der 
Walz zu sein. Am liebsten laufen sie auf 
federndem Gras, denn das schont die 
Gelenke. Praktisch für alle Autofahren-
den, denn: Wenn die beiden auf der Stra-
ße laufen würden – und das dürfen alle, 
die zu Fuß gehen, wenn es keinen Geh-
weg oder Seitenstreifen gibt – müssten  
Fahrzeuge außerorts beim Überholen 
mindestens 2 Meter Abstand einhalten.
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